
I. Geltung der Bedingungen
1.1 Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund die-

ser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbe-
ziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens
mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als ange-
nommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw.
Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichende oder ergänzende
Bedingungen des Käufers gelten nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden
sind.

II. Angebot, Auftragsbestätigung und Vertragsschluss
2.1 Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Gewichts-, Maßangaben oder

sonstige Leistungsdaten, Farbwiedergaben und Modellbeschreibungen in Prospek-
ten, Farbkarten, Zeichnungen und Mustern sind nur annähernd maßgebend, soweit
ihre Verbindlichkeit nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Die in den Vertrags-
unterlagen, insbesondere Angeboten und Auftragsbestätigungen enthaltenen Anga-
ben und Leistungsmerkmale stehen im Dienste der Verwendungseignung des Kauf-
gegenstandes, sofern sie nicht ausdrücklich als sogenannte Beschaffenheitsverein-
barung bezeichnet werden. 

2.2 Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt oder
ausgeliefert und/oder berechnet worden sind. Unterbleibt im Einzelfall eine Auftrags-
bestätigung durch unser Unternehmen und wird der Auftrag gleichwohl ausgeführt, so
ist für seinen Inhalt der schriftliche Auftrag des Bestellers maßgebend. Lediglich
mündliche, telefonische oder fernschriftliche Bestellungen bedürfen, vorbehaltlich
Satz 1, zu ihrer Wirksamkeit grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung. Bei solchen
Bestellungen trägt der Besteller Gefahr und Kosten etwa entstehender fehlerhafter
Fertigungen.

2.3 Mit der Versendung der Auftragsbestätigung erfolgt gleichzeitig die Freigabe für die
Fertigung. Bei etwaigen Auftragsänderungen oder Annullierungen nach diesem Zeit-
punkt gehen daher die von uns aufgewendeten Kosten zu Lasten des Bestellers.

2.4 Etwaige von uns im Rahmen von Kundenanfragen erteilte technische Auskünfte oder
Ausführungsvorschläge sind unverbindlich und erfolgen nur unter Ausschluss jeglicher
Haftung.

2.5 Mündliche Nebenabreden oder Vereinbarungen wurden nicht getroffen, im übrigen
haben mit unseren Handelsvertretern oder Verkaufsangestellten getroffene Abreden
nur Gültigkeit, wenn sie mit der Bestellung schriftlich an uns hereingereicht und durch
uns schriftlich bestätigt werden. Dies gilt auch dann, wenn eine Vereinbarung getrof-
fen wurde, dass die Schriftform nicht gelten soll.

III. Preise
3.1 Die Preise verstehen sich netto, zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.

Sie beinhalten die Lieferung ab Werk des Verkäufers ausschließlich Verpackung, falls
nicht ausdrücklich anders vereinbart.

3.2 Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.
3.3 Erfolgt die Lieferung später als 4 Monate nach Vertragsabschluss, ohne dass diese

Verzögerung von uns zu vertreten wäre, so können die am Tag der Lieferung geltenden
Listenpreise unter Berücksichtigung des vereinbarten Rabattes berechnet werden.

IV. Lieferung, Leistungszeit
4.1 Vereinbarte Termine oder Fristen gelten als unverbindlich, soweit sie nicht ausdrück-

lich und schriftlich als verbindlich vereinbart werden. Soweit nicht ein Fixtermin für die
Lieferung vereinbart wurde, liegt Lieferverzug erst dann vor, wenn schriftlich eine ange-
messene Nachfrist gesetzt wurde.

4.2 Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereig-
nissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschwe-
ren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung,
behördliche Anordnungen, usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder
deren Unterlieferanten eintreten –, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten
Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung
bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit
hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom
Vertrag zurückzutreten.

4.3 Dauert die Behinderung im Sinne des Absatzes 2 länger als 3 Monate, ist der Käufer
nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten
Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäu-
fer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzan-
sprüche herleiten. Der Verkäufer kann sich auf die in Absatz 2 genannten Umstände
jedoch nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich hiervon benachrichtigt.

4.4 Sofern wir die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertre-
ten haben oder uns in Lieferverzug befinden, kann der Käufer vom Vertrag zurücktre-
ten. Eine Schadensersatzpflicht wird ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, der
Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers oder seiner Erfül-
lungsgehilfen. 

4.5 Der Verkäufer ist zu Teillieferungen jederzeit berechtigt, es sei denn, die Teillieferung
ist für den Käufer nicht von Interesse.

4.6 Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des Verkäufers setzt die recht-
zeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers, insbesonde-
re den Ausgleich fälliger Zahlungen – auch aus anderen Bestellungen des Käufers
beim Verkäufer – voraus. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, ist der Verkäufer
berechtigt, Ersatz des ihm entstandenen Schadens zu verlangen; mit Eintritt des
Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung oder des zufälligen
Untergangs des Kaufgegenstandes auf den Käufer über.

V. Gefahrenübergang und Transport
5.1 Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Käufers. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier

Lieferung spätestens mit dem Verlassen des Lieferwerkes oder einer vom Verkäufer zu
wählenden Versandstelle auf den Käufer über. Bei Verzögerung der Absendung durch
ein Verhalten oder auf Wunsch des Käufers, geht die Gefahr mit der Mitteilung der Ver-
sandbereitschaft auf den Käufer über. Die Gefahr der Versendung der Ware trägt der
Käufer.

5.2 Der Käufer oder der von ihm bezeichnete Empfänger als sein Erfüllungsgehilfe ist ver-
pflichtet, die gelieferte Ware bei Ankunft auf eventuelle Lieferschäden und sichtbare
Mängel zu überprüfen. Die Lieferung gilt als abgenommen, wenn der Besteller nicht
binnen einer Ausschlussfrist von 8 Tagen Mängelrüge erhebt oder Lieferschäden an-
zeigt. 

VI. Zahlungsbedingungen
6.1 Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen 30 Tage nach Rechnung-

stellung fällig und ohne jeden Abzug bar oder per Überweisung frei Zahlstelle des
Verkäufers zu leisten.

6.2 Wir sind berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers Zahlungen
zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, wobei wir den Käufer über die Art
der erfolgten Verrechnung informieren werden. Sind bereits Kosten und Zinsen ent-
standen, so sind wir berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zin-
sen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

6.3 Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag verfügen können. Im
Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird.
Werden – nach vorheriger Vereinbarung – Wechsel zahlungshalber angenommen,
fallen die Einzugsspesen und Kosten der Diskontierung dem Käufer zur Last.

6.4 Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Män-
gelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Diese Ein-
schränkung des Zurückbehaltungsrechtes gilt nicht, soweit dem Käufer Gegenan-
sprüche aus dem selben Vertragsverhältnis zustehen.

6.5 Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers
in Frage stellen, insbesondere die Nichteinlösung eines Schecks oder die Einstellung
seiner Zahlungen, ist der Verkäufer – unabhängig von anderen Vereinbarungen –
berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn Schecks angenommen
wurden. Der Verkäufer ist in diesem Fall außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder
Sicherheitsleistung zu verlangen. Erbringt der Käufer diese Vorauszahlung oder
Sicherheitsleistung nach angemessener Frist nicht, ist der Verkäufer zum schadens-
ersatzfreien Vertragsrücktritt berechtigt.

VII. Eigentumsvorbehalt
7.1 Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus

Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen dem Käufer jetzt oder
künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er
auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nach-
haltig um mehr als 20 % übersteigt.

7.2 Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung und Umbildung erfolgen stets
für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)
Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das
(Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungs-
wert) auf den Verkäufer übergeht. Der Verkäufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Ver-
käufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im fol-
genden als Vorbehaltsware bezeichnet.

7.3 Der Käufer hat die Vorbehaltsware auf seine Kosten ausreichend gegen Diebstahl und
Feuer zu versichern sowie für die Dauer des Vorbehalts auf seine Kosten in ord-
nungsgemäßem Zustand zu erhalten.

7.4 Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr
zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem
sonstigen Rechtsgrund (z.B. Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vor-
behaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen
aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an
den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer
abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen.
Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

7.5 Geht beim Einbau der vom Verkäufer gelieferten Vorbehaltsware in ein fremdes Grund-
stück das Eigentum des Verkäufers unter, so gehen alle hieraus folgenden Rechte des
Käufers gegen den Grundstückseigentümer sicherheitshalber für die noch offenen
Ansprüche auf den Verkäufer über. 

7.6 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käu-
fer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und ihn unverzüglich benachrichtigen,
damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht
in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtli-
chen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.

7.7 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist der
Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware heraus zu
verlangen. 

VIII. Mängelrüge und Rechte des Käufers
8.1 Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln geliefert; die Frist für

die Geltendmachung der Mängelansprüche beträgt 5 Jahre ab Lieferung der Produk-
te.

8.2 Der Käufer hat unverzüglich nach Erhalt der Ware diese auf die vertraglich vereinbar-
te Beschaffenheit zu überprüfen und etwaige Mängel unverzüglich, spätestens jedoch
innerhalb einer Woche nach Eingang der Sendung schriftlich mitzuteilen. Wird diese
Prüfung unterlassen, nicht rechtzeitig oder nicht in dem gebotenen Umfang durchge-
führt oder werden offensichtliche Mängel nicht unverzüglich bei uns angezeigt, so gilt
die Ware hinsichtlich solcher Mängel als genehmigt. Mängel, die auch bei sorgfältiger
Prüfung innerhalb der vorgenannten Frist nicht entdeckt werden können, sind dem
Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen. Im kaufmännischen
Geschäftsverkehr gelten die §§ 377, 378 HGB.

8.3 Beanstandungen sind schriftlich unter Angabe der Mängel und der Rechnungsnum-
mer geltend zu machen. Mängelrügen gegenüber unseren Reisenden oder Handels-
vertretern sind unwirksam. Beanstandete Ware darf nur mit ausdrücklichem Einver-
ständnis des Verkäufers zurückgesandt werden. Mängel eines Teils einer Lieferung
führen nicht zu einer Beanstandung der gesamten Warensendung.

8.4 Ordnungsgemäß erhobenen und begründeten Mängelrügen wird der Verkäufer – mit
Einverständnis des Käufers – durch Nachbesserung entsprechen. Schlagen die Ver-
suche zur Nachbesserung nach angemessener Frist fehl oder wird sie vom Verkäufer
endgültig verweigert, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.

8.5 Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen. Werden Betriebs- oder War-
tungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vor-
genommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den
Originalspezifikationen entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen Mängel der Pro-
dukte, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass einer
dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.

8.6 Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu
und sind nur mit dem Einverständnis des Verkäufers  abtretbar.

IX. Haftung
9.1 Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, ein-

schließlich unerlaubter Handlung, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

9.2 Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer für jede Fahrlässig-
keit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgan-
genen Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter so-
wie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht erhoben werden, es sei
denn, ein vom Verkäufer garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den
Käufer gegen solche Schäden abzusichern.

9.3 Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen 1 und  2 gelten nicht
für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens des Verkäufers entstanden sind, sowie
bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz sowie für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit.

9.4 Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch
für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

X. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
10.1 Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen

Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestim-
mungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

10.2 Erfüllungsort für sämtliche Rechte und Pflichten beider Vertragspartner ist der Sitz des
Verkäufers, sofern sich nicht aus der Auftragsbestätigung etwas anderes ergibt.

10.3 Soweit der Käufer Kaufmann ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebende Streitigkeiten das für den
Sitz des Verkäufers örtlich und sachlich zuständige Gericht.

10.4 Sollte(n) eine oder mehrere Bestimmung(en) in diesen Geschäftsbedingungen oder im
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so ist hiervon die
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Hocoplast Bauelemente GmbH Eggenfelden

03
/0

5



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


